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Öffentliche  Auslegung 
gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB 
3. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 41  

der Hansestadt Stralsund 
„Kleiner Wiesenweg – nördlicher Teil“

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschloss am 26.01.2006
den Einleitungsbeschluss zum 3. Änderungsverfahren des Bebau-
ungsplanes Nr. 41 „Kleiner Wiesenweg – nördlicher Teil“.  

Das Plangebiet der 3. Änderung befindet sich im Stadtteil Tribseer 
Wiesen, nördlich und südlich der Straße Tribseer Wiesen und östlich 
und westlich des Heuweges.  

Im ca. 7 ha großen Geltungsbereich der 3. Änderung liegen in der
Gemarkung Stralsund die nachfolgend benannten Flurstücke bzw. Tei-
le von ihnen: 
Flur 52:   6/1, 7/4, 7/5,  8/3, 9/2, 9/3, 9/4, 10/2, 10/3, 10/4, 13/1, 14/1,

15/1, 16/1, 17, 18/1 
Flur 53:    49/1, 50/6 
Flur 56:    23/3, 23/5, 23/6. 

Wesentlicher Inhalt der 3. Änderung ist die Reduzierung des Maßes 
der baulichen Nutzung der geplanten Wohnbebauung von Geschoss- 
und Reihenhausbebauung in eine Einzel- und Doppelhausbebauung.  
Da die Änderungen die Grundzüge der Planung nicht berühren, wird
ein vereinfachtes Änderungsverfahren nach § 13 BauGB durchgeführt.
In diesem vereinfachten Verfahren wird gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB
die Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird.   

Auslegungszeit:     20.08.  -  21.09.2007  
Mo, Mi       07.00 - 16.00 Uhr 
Die, Do    07.00 - 18.00 Uhr 
Fr            07.00 - 15.00 Uhr 

Ort: Bauamt, Abt. Planung und Denkmalpflege 
Badenstr. 17, 2. Etage, im Flur rechts 

Während der Auslegungsfrist können Hinweise und Anregungen zur 
Planung schriftlich oder zur Niederschrift in der Abt. Planung und
Denkmalpflege vorgebracht werden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
Auskünfte zu Anfragen sowie Erläuterungen werden während der
Sprechzeiten oder nach Vereinbarung gegeben. 

Stralsund, 31.07.2007 

gez. Lastovka 

Richtlinien der Hansestadt Stralsund über die 
Förderung des Sports 
(Sportförderrichtlinien) 

Beschluss-Nr. 2007-IV-05-0787 vom 31.05.2007 
Inhaltsübersicht

I. Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Grundsätze 

II. Förderarten 
§ 2 Förderung der Sportstättennutzung 
§ 3 Anschaffung von Sportgeräten 
§ 4 Kinder- und Jugendsport 
§ 5 Ehrenamtliche Übungsleitertätigkeit 
§ 6 Veranstaltungen
§ 7 Sonstige Beihilfen

III. Verfahren 
§  8 Antrag 
§  9 Bescheid 
§ 10 Verwendungsnachweis, Buchführung 

§ 11 Folgen nicht zweckmäßiger Verwendung 
§ 12 Änderung der Finanzierung 
§ 13 Änderung des Nutzungszwecks sowie Veräußerung 

geförderter Sportgeräte 

IV. Schlussvorschriften 
§ 14 Inkrafttreten 

I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Grundsätze
(1) Die Hansestadt Stralsund fördert nach diesen Richtlinien in Aner-

kennung der gesundheitlichen, erzieherischen und sozialen Be-
deutung in einem ausgewogenen Verhältnis den Breiten-, Frei-
zeit-, Kinder-, Jugend-, Behinderten-, Leistungs- und Spitzensport 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.  

(2) Mit der Planung, Ausreichung und Verwendungsprüfung der
Sportfördermittel für die Förderarten nach den §§ 3 bis 7 beauf-
tragt die Hansestadt Stralsund den Sportbund Hansestadt Stral-
sund e.V. (im Weiteren: Sportbund). 

(3) Gefördert werden: 
a) der Sportbund sowie seine Fachverbände und seine Vereine 

mit Sitz in Stralsund 
b) Kinder- und Jugendgruppen von gemeinnützigen, eingetra-

genen Stralsunder Vereinen, die keine Sportvereine sind. 

(4) Der Hansestadt Stralsund ist zur Einordnung in den Haushalts-
plan vom Sportbund jährlich die beantragte Gesamtförderhöhe in
Form eines Finanzierungsplanes sowie eine Erläuterung der je-
weiligen Fördermaßnahmen vorzulegen.  

(5) Eine Förderung erhält nur, wer selbst zur Durchführung der Maß-
nahme in angemessenem Verhältnis beiträgt. Dabei wird davon
ausgegangen, dass alle Fördermöglichkeiten ausgeschöpft wer-
den, die von dritter Stelle, insbesondere vom Bund, Land und den
Fachverbänden des Sports gewährt werden. 

(6) Ein Rechtsanspruch auf die Förderung und die Benutzung der 
Sportstätten wird durch die Sportförderrichtlinien nicht begründet. 

(7) Sofern in den Sportförderrichtlinien die männliche Anredeform
verwendet wird, gelten diese Richtlinien auch für weibliche Per-
sonen. 

II. Förderarten 

§ 2 Förderung der Sportstättennutzung 
(1) Sportstätten im Sinne dieser Richtlinien sind alle Anlagen, Plätze 

und Baulichkeiten, die in der Entgeltordnung genannt sind.  

(2) Die Hansestadt Stralsund fördert die Benutzung der Sportstätten
zu Trainings- und Wettkampfzwecken wie folgt: 
a) für Kinder- und Jugendsportgruppen (bis zum vollendeten

18. Lebensjahr) und Behindertensportgruppen von im Sport-
bund organisierten, eingetragenen, gemeinnützigen Stral-
sunder Sportvereinen zu 100 % der in der Entgeltordnung
festgesetzten Entgelte. 

b) Der Schulsport Stralsunder kommunaler Schulen bis maxi-
mal 18.00 Uhr wird zu 100 % gefördert. 

c) Dauernutzer zahlen 50 % der in der Entgeltordnung unter
Punkt 1.1. aufgeführten Entgelte. Als Dauernutzer gelten
Sportgruppen, die in einem Zeitraum von sechs Monaten
oder länger regelmäßig mindestens 14-tägig eine Nutzungs-
zeit am gleichen Wochentag und zur selben Stunde nutzen. 

(3) Die Vergabe der Sportstätten ist in den „Richtlinien für die Bean-
tragung, Vergabe und Benutzung kommunaler Sportstätten der
Hansestadt Stralsund“ geregelt.  

§ 3 Anschaffung von Sportgeräten 
Für den Erwerb eines Sportgerätes (ab einem Anschaffungswert von 
410,00 EUR) kann eine Beihilfe bis zu einem Drittel der Anschaffungs-
kosten gewährt werden. 
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§ 4 Kinder- und Jugendsport  
(Kinder- und Jugendpauschale)

Die Hansestadt Stralsund fördert den Kinder- und Jugendsport (bis 
zum vollendeten 18. Lebensjahr) in den im Sportbund organisierten 
gemeinnützigen Stralsunder Sportvereinen durch eine jährliche Zu-
wendung. Grundlage ist die dem Sportbund jährlich vorzulegende Mit-
gliederstatistik. 

§ 5 Ehrenamtliche Übungsleitertätigkeit 
(1) Für nachweislich aktive, lizenzierte, nebenberufliche Übungsleiter 

von im Sportbund organisierten gemeinnützigen Stralsunder
Sportvereinen können Beihilfen gewährt werden. 

(2) Über die Höhe der Übungsleiterzuwendungen entscheidet der
Sportbund in Abstimmung mit dem für den Bereich Sport zustän-
digen Fachamt der Hansestadt Stralsund. 
Dabei sind insbesondere die Tätigkeiten im Kinder- und Jugend-
bereich sowie der, von den Fachverbänden des Sportbundes or-
ganisierte, Wettkampfbetrieb zu berücksichtigen. 

§ 6 Veranstaltungen 
Die Ausrichtung überregionaler Sportveranstaltungen in Stralsund, offi-
zielle Meisterschaften der Landesfachverbände ab Landmeisterschaf-
ten aufwärts und die Teilnahme an Sportveranstaltungen ab Deutsche
Meisterschaften aufwärts können gemäß §1 gefördert werden. 

§ 7 Sonstige Beihilfen
In besonderen Fällen können weitere Beihilfen für Projektförderungen
und Mietbeihilfen gewährt werden.

III. Verfahren 

§ 8 Antrag 
(1) Antragsberechtigt gegenüber der Hansestadt Stralsund ist der 

Sportbund. 

(2) Zuwendungen werden nur auf formellen Antrag gewährt, der 
rechtsverbindlich unterzeichnet sein muss. Die geforderten Anla-
gen sind beizufügen. 

(3) Das weitere Verfahren zur Ausreichung der Förderungen an die
Sportvereine regelt der Sportbund. 

§ 9 Bescheid 
(1) Das Fachamt der Hansestadt Stralsund erteilt dem Sportbund

über den Gesamtantrag nach der Haushaltsbeschlussfassung 
durch die Bürgerschaft einen Bescheid, der im Einzelfall zusätzli-
che Bedingungen oder Auflagen enthalten kann. Dem Bescheid 
sind ein Rechtsbehelfsverzicht sowie eine Mittelabforderung bei-
gefügt. 

(2) Die Auszahlung erfolgt erst nach Vorliegen aller geforderten Un-
terlagen und der Mittelabforderung. 

§ 10 Verwendungsnachweis, Buchführung 
(1) Über die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungen ist

bis zum 28.02. des auf die Auszahlung folgenden Jahres ein 
Verwendungsnachweis zu erbringen.  

(2) Die Zuwendungen und damit bewirkte Zahlungen des Sportbun-
des sind ordnungsgemäß durch die Vereine zu verbuchen und die 
dazugehörigen Belege mindestens fünf Jahre über den Jahresab-
schluss der letzten Zahlung aufzubewahren. 

(3) Sportgeräte, deren Wert 410,00 EUR übersteigt und deren An-
schaffung durch die Hansestadt Stralsund gefördert wird, sind zu
inventarisieren. 

§ 11 Folgen nicht zweckgemäßer Verwendung
(1) Werden Zuwendungen nicht oder nicht mehr ihrem Zweck ent-

sprechend, unwirtschaftlich oder nicht innerhalb von zwei Mona-
ten nach der Auszahlung verwendet oder werden sonstige mit der
Zuwendung verbundene Auflagen nicht erfüllt, kann die Zuwen-
dung ganz oder teilweise, auch wenn sie bereits verwendet wur-
de, zurückgefordert werden. 

(2) Der Rückzahlungsanspruch ist mit seiner Entstehung fällig und
wird von diesem Zeitpunkt an mit dem jeweils geltenden Diskont-
satz für das Jahr verzinst. Der Zuwendungsempfänger ist in dem
Bewilligungsbescheid entsprechend zu belehren. 

§ 12 Änderung in der Finanzierung 
(1) Der Sportbund behält sich vor, einen Bewilligungsbescheid nach-

träglich zu ändern, wenn sich die Gesamtfinanzierung zugunsten 
des Zuwendungsempfängers ändert. 

(2) Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, jede Änderung der Fi-
nanzierung zu seinen Gunsten dem Sportbund innerhalb von zwei
Monaten nach Bekannt werden anzuzeigen. 

(3) Eine Anzeigepflicht besteht auch, wenn die Finanzierung einer
Maßnahme nicht mehr gesichert ist. In diesen Fällen kann der 
Sportbund den Bewilligungsbescheid widerrufen und bereits ge-
zahlte Beträge zurückfordern.

§ 13 Änderung des Nutzungszwecks  
sowie Veräußerung geförderter Sportgeräte 

(1) Werden geförderte Sportgeräte nicht mehr für die sportlichen
Zwecke des Antragstellers genutzt oder veräußert, kann die Han-
sestadt die hierfür gewährten Zuschüsse zurückfordern.  

(2) Die Rückzahlungsverpflichtung entsteht im Zeitpunkt der Nut-
zungsänderung bzw. der Veräußerung. 

IV. Schlussvorschriften 

§ 14 Inkrafttreten
Diese Richtlinien treten am 01.08.2007 in Kraft.  
Gleichzeitig werden die Sportförderrichtlinien vom 01.01.2004 außer
Kraft gesetzt. 

Stralsund, 26.06.2007 
gez. Lastovka 

Entgeltordnung  
für die Benutzung der Sportstätten 

Beschluss-Nr. 2007-IV-05-0787 vom 31.05.2007

Gemäß § 22 Abs. 3 Ziffer 11 der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
08.06.2004 (GVOBl. M-V S. 205)  werden nach Beschlussfassung 
durch die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund folgende privatrecht-
liche Entgelte festgesetzt: 

§ 1 
Die Sportstätten gemäß § 2 Abs. 1 Sportförderrichtlinien sind öffentli-
che Einrichtungen, die insbesondere für den Breiten-, Freizeit-, Kinder-,
Jugend-, Behinderten-, Leistungs- und Spitzensport vorgehalten wer-
den. 

§ 2 
Die Nutzung der kommunalen Sportstätten ist nach Maßgabe dieser
Ordnung in Verbindung mit § 2 Abs. 2 der Sportförderrichtlinien ent-
geltpflichtig. 

§ 3 
Entgelte sind für die kommunalen Sportstätten nach folgenden Tarifen
zu entrichten. Alle folgenden Entgelte sind Bruttoentgelte.  

1. Sportstätten 
1.1. Sporthallen 
Folgenden Benutzergruppen werden kommunale bzw. kommunalbe-
triebene Sporthallen zur Verfügung gestellt: 

kostenlos:
- Kinder- und Jugendsportgruppen (bis zum vollendeten 18. Le-

bensjahr) und Behindertensportgruppen gemeinnütziger Stral-
sunder Sportvereine, die im Sportbund organisiert sind  

Tarif A
- Erwachsenen-Sportgruppen gemeinnütziger Stralsunder Sportverei-
ne, die im Sportbund organisiert sind 
- Kinder- und Jugendgruppen gemeinnütziger Stralsunder Vereine, die 
kein Sportverein sind 
Tarif B 
Alle anderen Benutzergruppen  



Die Sporthallen sind entsprechend der sportlich nutzbaren Fläche und 
einer annähernd gleichen Ausstattung in drei Kategorien eingeteilt: 

Kategorie 1 Burmeister-GR + Greifzu-Kraftraum 
bis 150m² Tarif A 3,00 €/Stunde     Tarif B     9,00 €/Stunde

Kategorie 2 Sporthallen Brunnenaue, Burmeister,  
150m²-500m² Gagarin, Hauptmann, Allende, Andershof, Goethe, 

Grünthal, Luxemburg, Schill, Steinwich, Hansa, 
Jahnsportstätte, Dänholm 
Tarif A 4,00 €/Stunde    Tarif B   12,00 €/Stunde 

Kategorie 3 Sporthallen Curie, Herder, Diesterweg,  
über 500 m² Vogelsang 

Tarif A   12,00 €/Stunde      Tarif B  36,00 €/Stunde 

Für Dauerbenutzer werden 50 % der Entgelte berechnet. Dauerbenut-
zer sind Sportgruppen, die in einem Zeitraum von sechs Monaten oder
länger regelmäßig mindestens 14-tägig eine Nutzungszeit am gleichen
Wochentag zur selben Stunde nutzen. 

Die Vergabe von 1/3 bzw. 2/3 der Curie-, Herder-, Diesterweg- und 
Vogelsang-Sporthalle ist nur bei Auslastung der gesamten Sporthalle 
durch mehrere Nutzer möglich. 

Für neue und sanierte Sporthallen werden die Entgelte entsprechend 
festgesetzt. 

Für die Verabreichung von Speisen und Getränken an Teilnehmer von 
Sportveranstaltungen der Stralsunder Sportvereine auf den Sportplät-
zen und in den Sporthallen ist für die Inanspruchnahme von Lagerka-
pazität, Verkaufsflächen, Strom oder Wasser eine Pauschale von 10 € 
je Tag zu entrichten. 

1.2. Übernachtungen
Übernachtungen in kommunalen Sporthallen durch auswärtige Sport-
gruppen sind in Ausnahmefällen möglich. Beabsichtigte Übernachtun-
gen auswärtiger Sportfreunde anlässlich einer Stralsunder Großsport-
veranstaltung sind mindestens vier Wochen vorher zu beantragen und 
vertraglich zu vereinbaren. Für die Übernachtungen wird ein Entgelt in
Höhe von 3,00 € pro Person und Übernachtung berechnet.

1.3. Sportplätze
Folgenden Benutzergruppen werden kommunale bzw. kommunalbe-
triebene Sporthallen zur Verfügung gestellt: 

kostenlos:
- Kinder- und Jugendsportgruppen (bis zum vollendeten 18. Lebens-
jahr) und Behindertensportgruppen gemeinnütziger Stralsunder Sport-
vereine, die im Sportbund organisiert sind  
Tarif A
- Erwachsenen-Sportgruppen gemeinnütziger Stralsunder Sport-

vereine, die im Sportbund organisiert sind 
- Kinder- und Jugendgruppen gemeinnütziger Stralsunder Vereine,

die kein Sportverein sind. 
Tarif B 
Alle anderen Benutzergruppen 

Die Sportplätze sind entsprechend der sportlich nutzbaren Fläche und 
einer annähernd gleichen Beschaffenheit in drei Kategorien eingeteilt: 

Kategorie I Kategorie II
Brunnenaue       - Rasenplatz Dänholm             -   Rasenplatz 
Jahnsportstätte  - Tennenplatz Kupfermühle       -   Rasenplatz 

Platz d. Friedens -  Rasenplatz 

Kategorie III
Greifzu-Stadion  - Rasenplatz 
Greifzu-Stadion  - Kunstrasenplatz 
Jahnsportstätte  - Rasenplatz 
Stadion der Freundschaft  - Rasenplatz 

Entgelte pro Stunde Tarif A Tarif B___
Kategorie I  3,00 €   6,00 € 
Kategorie II  6,00 € 12,00 € 
Kategorie III                11,00 € 20,00 €  

Die Entgelte für neue und sanierte Sportplätze werden entsprechend
festgesetzt. 

Für Speedwayveranstaltungen wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 
100 Euro/Veranstaltung erhoben.

§ 4 
Für andere Veranstaltungen (keine Sportveranstaltungen) gelten nicht 
die Tarife A und B. Das Nutzungsentgelt ist frei vereinbar. 

§ 5 
Diese Entgeltordnung tritt am 01.08.2007 in Kraft. 
Gleichzeitig wird die Entgeltordnung vom 01.01.2004 außer Kraft ge-
setzt. 

Stralsund, 26.06.2007 

gez. Lastovka 

Zweite Änderung der Entgeltordnung  
des Tierparks der Hansestadt Stralsund 

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Entgeltord-
nung des Tierparks der Hansestadt Stralsund gemäß Anlage 4. 

Beschluss-Nr.: 2007-IV-06-0796
Datum:      28.06.2007 

Im Auftrag 
gez. Gollub         L.S. 

Entgeltordung – Tierpark Stralsund gemäß Vorlage

Entgelte ab  01.08.2007 
Sommer      Winter 
                € 

Tageskarten
- Erwachsene   5,00              3,00 
- Ermäßigte   3,00              2,00 
  (Studenten, Azubis, Zivis, Kinder über 16 Jahre,  
  Soldaten im Grundwehrdienst, Stelapassinhaber,  
  Mitglieder des Förderverein)
- Kinder             
 (3 – 16 Jahre)   3,00              2,00 
- Hunde   2,00              2,00 

Gruppenkarten
- Erwachsene     
(ab 10 Personen)   3,00              2,00 
- Kinder                              2,00              1,00 
 (3 - 16 Jahre; pro 10 Kinder eine Aufsichtsperson 
 freier Eintritt) 
- Familienkarte   13,00              8,00 
 (2 Erwachsene + mindestens 2 Kinder)  

Jahreskarten
- Erwachsene           20,00 
- Ermäßigte           15,00 
  (Studenten, Azubis, Zivis, Kinder über 16 Jahre,  
  Soldaten im Grundwehrdienst, Stelapassinhaber, 
  Mitglieder des Fördervereins)
- Kinder (3 - 16 Jahre)           10,00 
- Familien                                   40,00 
  (2 Erwachsene + mindestens 2 Kinder) 
  (Jahreskarten haben keine Gültigkeit  
  bei Sonderveranstaltungen)

Freier Eintritt
- Kinder bis 3 Jahre
- notwendige Begleitpersonen  
  für schwerbehinderte Personen
- Stralsunder Schulklassen mit Lehrpersonal,  
  sofern der Tierparkbesuch durch die vom Schulrat  
  bestellte Zoopädagogin betreut wird 
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Öffentliche Bekanntmachung 

der Vermessungs- und Katasterbehörde  

für den Landkreis Nordvorpommern  

und die Hansestadt Stralsund  

als Sonderungsbehörde 
Mitteilung über die Auslegung 

des Sonderungsplanentwurfs Nr. BoSo 26- 49/2

und Nr. BoSo 27-19/38 Stralsund 

In der Hansestadt Stralsund, Gemarkung Stralsund, Flur 26, Flurstück 
49/2 und in der Flur 27, Flurstück 19/38 sind zwei Verfahren nach dem
Gesetz über die Sonderung unvermessener und überbauter Grundstü-
cke nach der Karte (Bodensonderungsgesetz - BoSoG - vom 20. De-
zember 1993, BGBl. I Nr. 70, S. 2215 ff.) durchzuführen. 
Das erste Verfahrensgebiet grenzt im Norden an die Frankenstraße 
sowie im Westen an die Blauturmstraße an und das zweite Gebiet wird
im Norden ebenfalls durch die Frankenstraße, im Westen durch Lobs-
hagen, und im Süden durch den Frankenwall begrenzt. Hierdurch sol-
len die Reichweite des unvermessenen Eigentums bestimmt und somit 
beleihungsfähige Grundstücke geschaffen werden.
Alle Planbetroffenen können innerhalb eines Monats nach dieser Be-
kanntmachung in den Sonderungsplanentwurf sowie in die verwende-
ten Unterlagen einsehen und Einwände gegen die getroffenen Fest-
stellungen zu den dinglichen Rechtsverhältnissen erheben. Planbetrof-
fene sind die Eigentümer der betroffenen Grundstücke, die Inhaber von
dinglichen Nutzungsrechten, von Gebäudeeigentum und Anspruchsbe-
rechtigte nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz. 
Das Gleiche gilt für die Anmelder von Rückübertragungsansprüchen
nach dem Vermögensgesetz oder aus Restitution (§ 11 Abs. 1 des 
Vermögenszuordnungsgesetzes) und für die Inhaber beschränkter
dinglicher Rechte an den betroffenen Grundstücken. 
Die Auflösung der unvermessenen Hofräume bestimmt sich in erster 
Linie nach der Einigung der Beteiligten. Die Inhaber beschränkter,
dinglicher Rechte (Wohnrechte, Überfahrtsrechte, Grundpfandrechte u. 
a.) müssen ebenfalls dieser Einigung zustimmen. Diese öffentliche Be-
kanntmachung gibt den Rechtsinhabern, die im Grundbuch ohne ge-
naue Anschrift eingetragen sind, die Möglichkeit am Bodensonde-
rungsverfahren teilzunehmen. 
Inhaber dinglicher Rechte mit unbekanntem Aufenthalt sind: 

• Irma Uerkvitz (verwitwete Müller) geb. Funk  
in Weida / Thüringen 

• Wanda Risch geb. Jebelt in Alt - Sassnitz / Rügen  
• „Schlagenteuffel = Pöglitz und Steinfelden Fideikommiß“ 
• Hermine Busch geb. Böttcher in Horst Kreis Grimmen  
• Martha Erich geb. Nehls in Stralsund  
• Lotti Böttcher in Horst Kreis Grimmen  
• Witwe Josephine Vespermann geb. Miedbrock  

in Stralsund  
• Schuhwarenfabrik Otto Tamm und Co. in Naila / Bayern
• Einrichtungs GmbH „Wienerberg City“ in Wien  

Der Sonderungsplanentwurf sowie die zu seiner Aufstellung ver-

wandten Unterlagen liegen nach § 8 Abs.4 BoSoG  

ab dem 14. August 2007 für den Zeitraum eines Monats

in den Diensträumen der Sonderungsbehörde des Landkreises

Nordvorpommern als Vermessungs- und Katasterbehörde des Land-
kreises Nordvorpommern und der Hansestadt Stralsund, beim Fach-
gebiet Kataster und Vermessung, Tribseer Damm 1a, 18437 Stral-

sund, während der Öffnungszeiten zur Einsicht aus.  

Die Öffnungszeiten sind wie folgt geregelt:  
Dienstag: 09.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr 

Donnerstag:      09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr 

Einsichtnahmen außerhalb der Öffnungszeiten sind nach telefonischer 
Absprache mit Frau Sund unter der Tel. Nr. 03831 / 257-777 möglich. 
Die Einwände sind bei der bezeichneten Sonderungsbehörde unter der
genannten Anschrift schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 

Stralsund, 26.07.2007 

Im Auftrag 
gez. Heiko Schröder   
(Kreisvermessungsoberrat)

Jahresabschluss 2006 
gemäß § 16 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 

Bekanntmachung der SWS Energie GmbH 

I. Der Jahresabschluss 2006 der SWS Energie GmbH wurde durch
die WIKOM AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und am
20. April 2007 mit folgendem Bestätigungs-vermerk versehen: 

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht der SWS Energie GmbH,
Stralsund, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember
2006 geprüft. Nach § 10 Abs. 4 EnWG umfasste die Prüfung auch
die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen
Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung 
der Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung
der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und über den Lagebericht sowie über die interne
Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und das mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG in allen we-
sentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätig-
keit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Ge-
sellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht sowie in der internen Rechnungslegung nach § 10
Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie der Be-
urteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten in 
der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG sachge-
recht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Ste-
tigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. 
Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der
Buchführung und des Lageberichtes hat zu keinen Einwendungen
geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzli-
chen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der
internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG hat zu keinen
Einwendungen geführt.“ 

II.     Die Gesellschafterversammlung der SWS Energie GmbH hat am
14.05.2007 den Bericht des Aufsichtsrates an die Gesellschafter-
versammlung  zum Jahresabschluss 2006 zur Kenntnis genom-
men und den Jahresabschluss 2006 mit dem Lagebericht festge-
stellt. 
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III. Der Jahresabschluss 2006 und der Lagebericht werden vom Zeit-
punkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für sieben
Tage in den Geschäftsräumen der SWS Energie GmbH, Fran-
kendamm 7, in Stralsund öffentlich ausgelegt. 
Wir geben bekannt, den testierten Jahresabschluss und den La-
gebericht für das Geschäftsjahr 2006 am 18.07.2007 dem eBun-
desanzeiger elektronisch unter der HRB-Nr. 2209 eingereicht zu
haben. 

Stralsund, 18.07.2007 

gez. Koos 
Geschäftsführer

Einebnung von Reihengräbern 
Bekanntmachung des Städtischen Zentralfriedhofs

Für nachstehend aufgeführte Reihengräber ist die Nutzungszeit nach § 13,
Abs. 1, 2 und 3 der Friedhofssatzung verstrichen. Die genannten 
Grabstätten werden vom Zentralfriedhof zurückgenommen und im Mo-
nat September 2007 eingeebnet.

Reihengrab T2a, 3. Reihe, Pl. 1 bis 16 
Reihengrab T2a, 4. Reihe, Pl. 1 bis 15 

Urnenreihengrab K6, 2. Reihe, Pl. 1 bis 23 
Urnenreihengrab K6, 3. Reihe, Pl. 1 bis 23 

Stralsund, 15.06.2007 

gez. Schubert 

Korrektur zur Veröffentlichung  
„Amtliche Bekanntmachung zum Antrag auf Erteilung der 

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 6 
der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet 

des Sachenrechts (Sicherung von Leitungsrechten)“        
im Amtsblatt Nr. 4 vom 15.06.2007 

In der bezeichneten Veröffentlichung ist in der Tabelle 
Gemarkung Stralsund Flur 24 – Abwasser  

(Seite 4 des Amtsblattes Nr. 4 vom 15.06.2007) 
die lfd. Nr. 2 ersatzlos zu streichen. 

Neue Sprechzeiten  
der Ämter der Hansestadt Stralsund 

Für die Ämter der Hansestadt Stralsund gelten ab dem 01.09.2007 fol-
gende neue Sprechzeiten: 

              Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr; 13:00 – 18:00 Uhr 
              Donnerstag       08:00 – 12:00 Uhr; 13:00 – 17:00 Uhr 

Für das Amt für öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt werden 
die bisherigen Sprechzeiten beibehalten: 

Montag 08:00 – 12:00 Uhr 
Dienstag          08:00 – 12:00 Uhr; 13:00 –18:00 Uhr 
Mittwoch           nach Vereinbarung 
Donnerstag    08:00 – 12:00 Uhr; 13:00 – 16:00 Uhr 
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr. 

Darüber hinaus können Termine außerhalb der festgelegten Sprech-
zeiten vereinbart werden. 

Stralsund, 13.07.2007

gez. Gawoehns 

****************************************************** 

INFORMATIONEN 
****************************************************** 

Wildes Plakatieren kann teuer werden
Wie wirbt man für eine Veranstaltung? Mit einer Pressemitteilung, ei-
nem Flyer oder auch einem Plakat. 

Gegenwärtig gibt es davon besonders viele, denn es ist Hochsaison 
und somit auch Saison für eine Vielzahl von Veranstaltungen. 

Was einige Veranstalter jedoch nicht wissen: Im so genannten öffentli-
chen Raum dürfen Plakate - so auch in Stralsund - nur an dafür vorge-
sehenen Stellen (z.B. Litfasssäulen) über die STRÖER (Ströer Deut-
sche Medien) GmbH angebracht werden. 

Für Plakate an Gebäuden (an Wänden, Fenstern, Türen, Fallrohren
usw.) ist grundsätzlich die Zustimmung des jeweiligen Eigentümers er-
forderlich. Zusätzlich dürfen im Sanierungsgebiet (Altstadt und Fran-
kenvorstadt) Plakate an Gebäuden außerdem nur angebracht werden,
wenn hierfür eine Sanierungsrechtliche Genehmigung beantragt und
erteilt wurde. 

Zuwiderhandlungen im öffentlichen Raum können als Ordnungswidrig-
keit mit Geldstrafen bis zu 5.000,00 € geahndet werden. Auch das Be-
kleben von Verkehrsschildern kann eine Straftat darstellen. Schließlich
kann das Entfernen von Plakaten oder Aufklebern in Rechnung gestellt
werden. 

Bei privat Geschädigten ist die Straftat von den jeweiligen Eigentümern
per Anzeige zu verfolgen. 

In Stralsund: Beginn der Grabungsarbeiten  
auf dem Rathausplatz (Quartier 17) 

Mit einer flächenhaften archäologischen Voruntersuchung haben am 
30. Juli die Bauarbeiten für die Wiederbebauung des Quartier 17, des 
„Rathausplatzes“, im Zentrum der Altstadt Stralsunds unmittelbar hinter
dem Rathaus begonnen. 

Mit dem Abschluss des Grundstückskaufvertrages zwischen dem In-
vestor, der Quartier 17 GbR, Berlin, und der Hansestadt sind jetzt die
Voraussetzungen geschaffen, mit einem städtebaulich wie architekto-
nisch anspruchsvollen Projekt, dessen Gestaltung Ergebnis sowohl ei-
ner Architektenmehrfachbeauftragung wie eines Investorenauswahl-
verfahrens ist, das kriegszerstörte Quartier wiederentstehen zu lassen.  

Neben Geschäften mit insgesamt ca. 6.500 m² Verkaufsfläche sollen 
hier Arztpraxen, Dienstleistungseinrichtungen und nicht zuletzt ca. 18 
Wohnungen in den attraktiven oberen Geschossen entstehen und so
ein wichtiger Beitrag zur weiteren Belebung der Stralsunder Altstadt
geleistet werden.

Als erster Schritt werden die Innenbereiche des Quartiers großflächig
in geringer Tiefe ergraben, um zunächst einen Überblick über die zu 
erwartenden archäologischen Befunde zu erhalten und mit den Denk-
malbehörden das weitere Vorgehen abstimmen zu können. Dabei blei-
ben die Springbrunnen und die Spielplatzfläche zunächst noch ausge-
nommen.  

Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Voruntersuchung werden in ei-
nem zweiten Schritt die Grabungen bis in die archäologisch relevante
Tiefe bis zu 3,50 m geführt. Für diese umfassenden Grabungsarbeiten
ist mit einem Zeitraum von ca. sechs bis zwölf Monaten zu rechnen, an 
den sich dann die eigentlichen Bauarbeiten direkt anschließen sollen. 
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